
Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit  
im Ausland erworbener Lehramtsqualifikationen  

 
 
Name, Vorname 
 
Geschlecht 
 
Geburtsdatum 
 
Geburtsort  
 
Geburtsname 
 
Staatsangehörigkeit 
 
Ausbildungsort 
 
Gegenwärtiger Wohnort 
 
Email 
 
Telefon  
 
 
Identitätsnachweis:  persönlich im Original vorgelegt  beiliegende beglaubigte Kopie 
 
Begründung für die Antragstellung im Land Bremen (Zutreffendes bitte ankreuzen)  
Ich habe mich bereits um einen Arbeitsplatz als Lehrer/-in im Bundesland Bremen beworben 
(bitte Nachweis beifügen). 

 

Ich möchte mich um einen Arbeitsplatz als Lehrer/-in im Bundesland Bremen bewerben.  
  
Falls Sie sich noch nicht um einen Arbeitsplatz als Lehrer/-in in Bremen oder Bremerhaven beworben 
haben: Bitte begründen Sie nachvollziehbar, warum Sie im Bundesland Bremen Ihren Antrag stellen 
und hier als Lehrer/-in arbeiten möchten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erklärung:  (Zutreffendes bitte ankreuzen)  
 
Ich habe noch keinen Antrag in einem anderen Bundesland auf Feststellung der  
Gleichwertigkeit gestellt und werde keinen stellen. 
 

 

Ich habe bereits einen Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit gestellt. 
 

 

 
Falls Sie bereits einen Antrag gestellt haben:  

- Geben Sie bitte Ort, Datum und Bundesland sowie den Sachstand/das Ergebnis der 
Antragstellung an: 
 
 

- Warum stellen Sie einen erneuten Antrag im Bundesland Bremen? 
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Abgeschlossener Studiengang: 
 
 
 
 
Zeitraum (von Monat/Jahr bis Monat/Jahr): ________________________________________ 
 
 
Name der Hochschule: ________________________________________________________ 
 
 
Fach/Fächer: ________________________________________________________________ 
 
 
Bezeichnung des Abschlusses: __________________________________________________ 
 
 
 
 
Ggf. weiterer abgeschlossener Studiengang: 
 
 
 
 
Zeitraum (von Monat/Jahr bis Monat/Jahr): ________________________________________ 
 
 
Name der Hochschule: ________________________________________________________ 
 
 
Fach/Fächer: ________________________________________________________________ 
 
 
Bezeichnung des Abschlusses: __________________________________________________ 
 
 
 
 
Lehrerlaubnis im Ausbildungsstaat für welche Schularten/Altersstufen/Fächer (bitte Nachweise 
beifügen): 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Unterrichtspraxis im Ausbildungsstaat/außerhalb Deutschlands: 
 

Zeitraum (Monat/Jahr bis Monat/Jahr) Name und Art der Einrichtung, Ort 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Unterrichtspraxis in Deutschland: 



 
Zeitraum (Monat/Jahr bis Monat/Jahr) Name und Art der Einrichtung, Ort 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Art des Antrags: 
 
 
 Ich beantrage die Feststellung der Gleichwertigkeit / Lehramtsbefähigung für folgendes Bremer 
Lehramt (bitte ankreuzen): 
 

 Grundschule     Gymnasien/Oberschulen  berufsbildende Schulen 
 
 Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik    
 
 
in den Fächern: _____________________________________________________ 
 

Für den Erwerb einer Lehramtsbefähigung ist je nach Lehramtstyp das Studium von  
mindestens zwei  Fächern notwendig. Für das Lehramt an Grundschulen sind drei Fächer erforderlich, 
darunter die Pflichtfächer Mathematik und Deutsch (das auf muttersprachlichem Niveau studiert 
worden sein muss). Auf die Möglichkeit, ein fehlendes zweites oder drittes Fach im Rahmen der 
Bremer Fächerkataloge ggf. an der Universität Bremen nachzustudieren, bin ich hingewiesen worden. 
 

 
 
 Ich beantrage die Feststellung einer Lehrbefähigung („Ein-Fach-Anerkennung“; für Grundschule: 
„Zwei-Fach-Anerkennung“) im Bereich (bitte ankreuzen) 
 

 Grundschule     Gymnasien/Oberschulen  berufsbildende Schulen 
 
 Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik 
 
 
im Fach/den Fächern: ______________________ 

 
Mir ist bekannt, dass die Lehrbefähigung nicht mit einer Lehramtsbefähigung gleichzusetzen ist, und 
dass sich diese Unterscheidung  in der Vergütung niederschlägt. Sie kann zudem ein 
Mobilitätshindernis beim Wechsel in andere Bundesländer sein, da nicht alle Bundesländer 
Lehrbefähigungen vorsehen.  
 
 
Wichtiger Hinweis: 
 
Für die Antragstellung und die Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation 
als Lehrer/-in ist der Nachweis von Deutschkenntnissen nicht erforderlich.  
 
Für eine Einstellung als Lehrer/-in (sowohl mit einer Lehrbefähigung als auch mit einer 
Lehramtsbefähigung) sind Deutschkenntnisse auf der Niveaustufe C2 erforderlich.  
 
Um einen möglicherweise erforderlichen Anpassungslehrgang zu beginnen, sind Deutschkenntnisse 
auf der Niveaustufe C1 notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
Ort Datum Unterschrift 


